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Manuskripte und andere Einsendungen: 
Alle Einsendungen sind an die o.  g. 
 Adresse zu richten. Es besteht keine 
Haftung für Manuskripte, die unver­
langt eingereicht werden. Sie können 
nur zurückgegeben werden, wenn 
Rückporto beigefügt ist. Die Annahme 
zur Veröffentlichung muss in Textform 
erfolgen. Mit der Annahme zur Veröf­
fentlichung überträgt die Autorin/der 
Autor dem Verlag C.H.Beck an ihrem/
seinem Beitrag für die Dauer des gesetz­
lichen Urheberrechts das exklusive, 
räumlich und zeitlich unbeschränkte 
Recht zur Vervielfältigung und Verbrei­
tung in körperlicher Form, das Recht 
zur öffentlichen Wiedergabe und Zu­
gänglichmachung, das Recht zur Auf­
nahme in Datenbanken, das Recht zur 
Speicherung auf elektronischen Daten­
trägern und das Recht zu deren Ver­
breitung und Vervielfältigung sowie das 

Recht zur sonstigen Verwertung in 
elektronischer Form. Hierzu zählen 
auch heute noch nicht bekannte Nut­
zungsformen. Das in § 38 Abs. 4 UrhG 
niedergelegte zwingende Zweitverwer­
tungsrecht der Autorin/des Autors nach 
Ablauf von 12 Monaten nach der Ver­
öffentlichung bleibt hiervon unberührt.

Redaktionsrichtlinie C.H.Beck:  
Redaktionsrichtlinien und Werkabkür­
zungen sind im Zitierportal des Verlags 
C.H.Beck abrufbar:  
www.zitierportal.de

Urheber- und Verlagsrechte: Alle in 
 dieser Zeitschrift veröffentlichten Bei­
träge sind urheberrechtlich geschützt. 
Das gilt auch für die veröffentlichten 
Gerichtsentscheidungen und ihre Leit­
sätze, soweit sie vom Einsender oder 
von der Schriftleitung erarbeitet oder 
redigiert worden sind. Der Rechts­
schutz gilt auch im Hinblick auf Daten­
banken und ähnliche Einrichtungen. 
Kein Teil dieser Zeitschrift darf außer­
halb der engen Grenzen des Urheber­
rechtsgesetzes ohne schriftliche Geneh­
migung des Verlags in irgendeiner Form 
vervielfältigt, verbreitet oder öffentlich 
wiedergegeben oder zugänglich ge­
macht, in Datenbanken aufgenommen, 
auf elektronischen Datenträgern ge­
speichert oder in sonstiger Weise elek­
tronisch vervielfältigt, verbreitet oder 
verwertet werden. Der Verlag behält 
sich auch das Recht vor, das Werk für 
die automatisierte Analyse insbeson­
dere zur Erkennung von Mustern, 
Trends und Korrelationen zu verwen­
den.
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80801 München, Postanschrift: Post­
fach 40 03 40, 80703 München.  
Media Consultants: Telefon: (0 89)  
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Erscheinungsweise: Monatlich.

Bezugspreise 2026: Jahresabo € 475,– 
(inkl. MwSt.); Einzelheft € 50,– (inkl. 
MwSt.); Versandkosten jeweils zuzüg­
lich. Die Rechnungsstellung erfolgt zu 
Beginn eines Bezugszeitraumes. Abon­
nement und Bezugs preis beinhalten die 
Printausgabe  sowie eine Lizenz für die 
Online­ Ausgabe. Die Bestandteile des 
Abonnements sind nicht einzeln künd­
bar. Nicht eingegangene Exemplare 
können nur innerhalb von sechs Wo­
chen nach dem Erscheinungstermin 
 reklamiert werden.  

Hinweise zu Preiserhöhungen finden 
Sie in den beck­shop AGB unter 
Ziff. 10.4.

Bestellungen über jede Buchhandlung 
und beim Verlag.

KundenServiceCenter: 
Telefon: (0 89) 3 81 89­750 
Telefax: (0 89) 3 81 89­358 
E­Mail: kundenservice@beck.de

Abbestellung:  
Abbestellfristen finden Sie unter:  
www.beck­shop.de/nzwist­neue­  
zeitschrift­wirtschafts­steuer­  
unternehmensstrafrecht/product/  
9870589

Adressenänderungen: Teilen Sie uns 
rechtzeitig Ihre Adressenänderungen 
mit. Dabei geben Sie bitte neben dem 
Titel der Zeitschrift die neue und die 
alte Adresse an.

Hinweis gemäß Art. 21 Abs. 1 DS-
GVO: Bei Anschriftenänderung kann die 
Deutsche Post AG dem Verlag die neue 
Anschrift auch dann mitteilen, wenn 
kein Nach sendeauftrag gestellt ist. 
Hiergegen kann jederzeit mit Wirkung 
für die Zukunft Widerspruch bei der 
Post AG eingelegt werden.

Druck: Druckerei C.H.Beck, Berger­
straße 3 – 5, 86720 Nördlingen.
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